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ZUSAMMENFASSUNG 

Am 20. September 2017 wurde die Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 13. September 2017 über bestimmte zulässige Formen der 

Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter 

Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder an-

derweitig lesebehinderter Personen und zur Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur 

Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutz-

rechte in der Informationsgesellschaft im Amtsblatt der EU kundgemacht. 

Blinde, sehbehinderte oder anderweitig lesebehinderte Menschen stossen bislang auf 

Hindernisse beim Zugang zu Büchern und anderen gedruckten Texten und Materialien, 

die urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützt sind. Derzeit haben 

die betroffenen Menschen weltweit lediglich Zugang zu fünf Prozent aller verlegten 

Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Die anderen Werke stehen ihnen nicht in 

einem barrierefreien Format (in Brailleschrift, als Grossdruck, angepasste E-Bücher, 

Hörbücher oder Hörfunksendungen) zur Verfügung. Für die betroffenen Menschen hat 

diese Situation Einschränkungen bei der gesellschaftlichen, kulturellen und auch politi-

schen Teilhabe zur Folge. Gemäss der Weltblindenunion (WBU) werden weniger als 5 % 

der jährlich weltweit erscheinenden Werke in einer für Menschen mit Sehbehinderun-

gen zugänglichen Form veröffentlicht. 

Die Richtlinie (EU) 2017/1564 zielt auf die Verbesserung der Verfügbarkeit von Büchern, 

auch E-Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen und anderen Schriftstücken, Nota-

tionen einschliesslich Notenblättern, und anderem gedruckten Material für Blinde so-

wie Personen mit Seh- oder anderweitigen Lesebehinderungen. Nach der Richtlinie soll 

es im Wesentlichen möglich sein, dass für diese Personengruppe Vervielfältigungsstü-

cke in einem für sie zugänglichen Format erstellt und weitergegeben werden können. 

Die Richtlinie (EU) 2017/1564 soll durch eine Anpassung des Urheberrechtsgesetzes in 

nationales Recht umgesetzt werden. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport 

BETROFFENE STELLE 

Amt für Volkswirtschaft 
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Vaduz, 9. Juli 2019 

LNR 2019-947 

1. AUSGANGSLAGE 

Bereits vor Ausfertigung der Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13. September 2017 über bestimmte zulässige Formen der Nutzung 

bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke 

und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig 

lesebehinderter Personen und zur Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmoni-

sierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in 

der Informationsgesellschaft (in der Folge als „Richtlinie“ bezeichnet)1 wurden in dem 

internationalen Vertrag von Marrakesch2 durch die Staatengemeinschaft der World 

Intellectual Property Organisation Regeln festgelegt, um sicherzustellen, dass auf nati-

onaler Ebene Einschränkungen oder Ausnahmen in Bezug auf das Urheberrecht zu-

gunsten von blinden, sehbehinderten oder anderweitig lesebehinderten Personen be-

stehen und der grenzüberschreitende Austausch von Kopien veröffentlichter Werke in 

einem barrierefreien Format, die unter Einschränkung oder Ausnahmen in Bezug auf 

das Urheberrecht erstellt wurden, ermöglicht werden soll. Der Vertrag von Marrakesch 

gehört mittlerweile zum internationalen Urheberrechtsstandard und wurde von 33 

Ländern ratifiziert. Die Europäische Union (EU) ist Vertragspartner, womit die Regelun-

gen in allen 28 EU-Mitgliedstaaten gelten, ohne dass die einzelnen EU-Mitgliedstaaten 

1  ABl. L 242/6 vom 20.09.2017. 
2  Der Vertrag von Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs für blinde, sehbehinderte oder anderweitig lesebe-

hinderte Personen zu veröffentlichten Werken (Vertrag von Marrakesch) ist ein völkerrechtlicher Vertrag auf 
dem Gebiet des Urheberrechts, der am 30. September 2016 in Kraft trat. Sein Hauptinhalt ist die Verpflichtung 
der Unterzeichner, in ihren Urheberrechtsgesetzen bestimmte Beschränkungen bzw. Ausnahmebestimmungen 
zugunsten von Blinden, Sehbehinderten und sonst lesebehinderten Menschen vorzusehen. Damit soll erreicht 
werden, dass die betroffenen Personen auf einen grösseren Teil von Werken in einem barrierefreien Format zu-
greifen können. Der Vertrag wurde am 27. Juni 2013 auf einer diplomatischen Konferenz der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum (WIPO) in der marokkanischen Stadt Marrakesch abgeschlossen. 
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Vertragspartner werden. Die Ratifizierung des Vertrags von Marrakesch durch Liech-

tenstein wird als sinnvoll erachtet, da zum einen ein internationaler Standard geschaf-

fen wird, zudem die EU-Mitgliedstaaten (also auch Österreich und Deutschland) sowie 

die Schweiz Vertragspartner sind bzw. werden und zum anderen die Richtlinie, die die 

Ratifizierungsvoraussetzungen erfüllt, aufgrund der Übernahme in das EWR-

Abkommen in nationales Recht umgesetzt werden muss. 

Die Richtlinie setzt die Vorgaben des Vertrags von Marrakesch durch die Einführung 

zwingender harmonisierter Ausnahmen von den urheberrechtlichen Verwertungsrech-

ten um, um blinden, sehbehinderten oder anderweitig lesebehinderten Menschen (im 

Folgenden Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen) den Zugang zu Büchern, Zei-

tungen, Zeitschriften, Magazinen oder andern Schriftstücken, Notationen einschliess-

lich von Notenblättern und zugehöriger Illustrationen in einer beliebigen Medienform, 

auch in Audioformat wie Hörbüchern und in digitaler Form in barrierefrei zugänglichen 

Formaten innerhalb des EWR zu ermöglichen. 

Kern der Richtlinie ist Art. 3 Abs. 1, der Ausnahmen von der Genehmigungspflicht be-

stimmter Verwertungshandlungen von urheberrechtlich geschützten Werken vorsieht. 

Es geht dabei zum einem um die Herstellung barrierefreier Vervielfältigungsstücke 

durch eine oder zugunsten einer begünstigten Personen (Art. 3 Abs. 1 Bst. a) und zum 

anderem um die Erstellung und Weitergabe solcher Vervielfältigungsstücke durch be-

fugte Einrichtungen an begünstigte Personen oder an andere befugte Einrichtungen 

(Art. 3 Abs. 1 Bst. b). 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Die Richtlinie sieht eine Frist bis zum 11. Oktober 2018 vor, innerhalb derer die EU-

Mitgliedstaaten ihre nationalen Umsetzungsvorschriften zu erlassen haben. Die Richt-

linie befindet sich in Liechtenstein derzeit noch im Prozess der Übernahme in das EWR-

Abkommen. Die Umsetzungsfrist in Liechtenstein wird sich nach dem Datum des In-
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krafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur Übernahme der 

Richtlinie in das EWR-Abkommen richten. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Ver-

nehmlassungsberichts ist noch nicht absehbar, wann die Richtlinie für die EWR/EFTA-

Staaten in Kraft treten wird. Um eine fristgerechte Umsetzung zu ermöglichen, ist die 

Vernehmlassung zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Ziel der Richtlinie ist die Verbesserung der Verfügbarkeit von Büchern, auch E-Büchern, 

Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen und anderen Schriftstücken, Notationen ein-

schliesslich Notenblättern, und anderem gedruckten Material für Menschen mit Seh- 

oder Lesebehinderungen. Es soll im Wesentlichen möglich sein, dass für diese Perso-

nengruppen Vervielfältigungsstücke in einem für sie zugänglichen Format erstellt und 

weitergegeben werden können. 

Bereits im bestehenden Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

(URG)3 besteht in Art. 26c eine gesetzliche Erlaubnis für den Zugang von Menschen mit 

Behinderung zu urheberrechtlich geschützten Inhalten. Diese Erlaubnis soll durch die 

entsprechenden Ergänzungen im Sinne der Richtlinie erweitert werden: 

- Eine gesetzliche Erlaubnis wird zugunsten von Menschen mit Seh- oder Lesebe-

hinderungen geschaffen, die es ihnen gestattet, ohne Erlaubnis des Urhebers 

barrierefreie Kopien von Werken zum eigenen Gebrauch herzustellen oder von 

einer Hilfsperson herstellen zu lassen. 

- Blindenbibliotheken und andere befugte Stellen dürfen barrierefrei Kopien her-

stellen und sie Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen zur Verfügung stel-

len oder mit anderen befugten Stellen austauschen. 

3  Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), LGBl. 1999 Nr. 160. 
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- Die gesetzlichen Erlaubnisse gehen Verlagsangeboten vor. Nutzungen durch be-

fugte Stellen sind angemessen zu vergüten. 

Um den Erfordernissen der Richtlinie nachzukommen, sollen die entsprechenden Best-

immungen in das URG aufgenommen werden. Dies erlaubt, dass blinde, seh- oder le-

sebehinderte Menschen sowie „befugte Stellen“, wie Blindenbibliotheken und Blin-

denschulen, barrierefreie Formate von Texten und zugehörigen Illustrationen ohne 

Erlaubnis des Urhebers herstellen können, z.B. durch Umwandlung in Hörbücher oder 

in Brailleschrift. Die befugten Stellen dürfen diese barrierefreien Exemplare mit ande-

ren befugten Stellen austauschen und sie sowohl als physisches Exemplar (offline) als 

auch in elektronischer Form (online) an Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen 

verleihen. 

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN 

4.1 Allgemeines 

Art. 1 Abs. 3 URG bestimmt, dass unter den im URG verwendeten, auf Personen bezo-

genen weiblichen Begriffen (wie beispielsweise Urheberin, Produzentin, Inhaberin) 

Angehörige des weiblichen und männlichen Geschlechts zu verstehen sind. Um die 

Systemkonformität zu wahren, wird in der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage die 

weibliche Form verwendet. 

4.2 Abänderung Urheberrechtsgesetz 

Zu Art. 26c – Verwendung durch Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen und 

anderen Behinderungen 

In Abs. 1 und 2 wird die Begrifflichkeit „Menschen mit Seh- und Lesebehinderung“ ein-

gefügt, sodass entsprechend der Vorgabe der Richtlinie eine Klarstellung und Ergän-

zung vollzogen wird. Abs. 1 und 2 bleiben somit inhaltlich unverändert und erfahren 

lediglich eine sprachliche Anpassung. 
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Die Abs. 3 bis 5 enthalten die für die Umsetzung der Richtlinie notwendigen Begriffsde-

finitionen. Darin werden die begünstigten Personen (Menschen mit einer Seh- oder 

Lesebehinderungen), die befugten Stellen für Seh- und Lesebehinderungen und die 

Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format näher umschrieben. Die Defini-

tionen entsprechen den Begriffsbestimmungen in Art. 2 Ziffer 2 bis 4 der Richtlinie. Zu 

den barrierefreien Formaten gehören nach dem Erwägungsgrund 7 der Richtlinie bei-

spielsweise Formate in Brailleschrift oder Grossdruck und angepasste E-Bücher, Hör-

bücher und Hörfunksendungen. Dabei sind sowohl Formate umfasst, die den begüns-

tigten Personen überhaupt erst einen Zugang ermöglichen als auch Formate, die den 

begünstigten Personen einen genauso leichten und komfortablen Zugang ermöglichen, 

wie ihn ein Mensch ohne eine Behinderung der Seh- oder Lesefähigkeit hat. 

Abs. 6 setzt die Richtlinienvorgaben zur Erstellung eines barrierefreien Vervielfälti-

gungsstücks zur ausschliesslichen Nutzung durch die begünstigte Person um. Dabei 

kann das Stück durch die begünstigte Person selbst oder durch eine in ihrem Namen 

handelnde Person erstellt werden. Die Schrankenbestimmung setzt voraus, dass die 

begünstigte Person rechtmässigen Zugang zu dem betroffenen Schutzgegenstand hat.  

Abs. 7 Bst. a erlaubt der befugten Stelle, ein Vervielfältigungsstück in einem barriere-

freien Format herzustellen, wenn sie rechtmässigen Zugang zu dem betroffenen 

Schutzgegenstand hat. Die Voraussetzung, dass dies zur ausschliesslichen Nutzung ei-

ner bestimmten begünstigten Person zu erfolgen hat, wird hier nicht genannt. 

Abs. 7 Bst. b regelt die Weitergabe von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefrei-

en Format durch die befugte Stelle und zählt explizit die erlaubten Nutzungen auf. Da-

nach dürfen befugte Stellen zugunsten von Menschen mit Seh- oder Lesebehinderun-

gen Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format in gemeinnütziger Weise 

verbreiten, durch Rundfunk senden, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, nach Art. 

17 Bst. c öffentlich wiedergeben und zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und 

Vorführungen nutzen. 
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Die Abs. 8 und 9 übernehmen die Verpflichtungen, denen gemäss Art. 5 der Richtlinie 

befugte Stellen nachzukommen haben, die barrierefreie Formate grenzüberschreitend 

austauschen oder Nutzungshandlungen zugunsten von Menschen mit Seh- oder Lese-

behinderungen in anderen Mitgliedstaaten des EWR vornehmen. 

Die Richtlinie sieht in Art. 3 Abs. 6 einen fakultativen Ausgleichsanspruch für die er-

laubten Nutzungshandlungen vor, der überdies nur gegen eine befugte Stelle mit Sitz 

im Inland vorgesehen werden darf. Nach Erwägungsgrund 14 sind für einen solchen 

Ausgleichsanspruch weitere einschränkende Bedingungen vorauszusetzen. Es sollen 

dabei jeweils die besonderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Wenn 

einer Rechtsinhaberin nur ein geringfügiger Schaden entsteht, sollte sich beispielswei-

se keine Verpflichtung zur Zahlung eines Ausgleichs ergeben. Abs. 10 setzt diese Vor-

gabe um. 

Abs. 11 sieht entsprechend der Vorgabe des Art. 3 Abs. 5 der Richtlinie vor, dass die 

Mitgliedstaaten sicherzustellen haben, dass die Ausnahme nicht per Vertrag umgangen 

werden kann. 

Abs. 12 sieht für Menschen mit anderen Behinderungen die sinngemässe Anwendung 

der den Vorgaben der Richtlinie angepassten Schrankenbestimmung vor. Andere Be-

hinderungen ausser Seh- und Lesebehinderungen waren schon vom bisherigen Art. 26c 

umfasst. Sie sollen durch die Umsetzung der Richtlinie, die auf Seh- oder Lesebehinde-

rungen beschränkt ist, keinen Nachteil erleiden.  

Darüber hinaus hält Erwägungsgrund 20 der Richtlinie ausdrücklich fest, dass die Mit-

gliedstaaten in Fällen, die nicht unter die Richtlinie fallen, weiterhin nach Art. 5 Abs. 3 

Bst. b der Richtlinie 2001/29/EG4 eine Ausnahme oder Beschränkung zugunsten von 

4  Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung be-
stimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. 
L 167, S. 10 ff.  
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Menschen mit (anderen) Behinderungen vorsehen können. Dies gilt insbesondere für 

nicht unter diese Richtlinie fallende Werke, sonstige Schutzgegenstände und Behinde-

rungen. Um zu verhindern, dass die Umsetzung der Richtlinie zu einer Einschränkung 

bisheriger Nutzungsmöglichkeiten, etwa von audiovisuellen Werken, führt, ordnet Abs. 

12 die Anwendung des Art. 26c auch für die Nutzung von anderen als den in Abs. 5 Bst. 

b genannten Werken durch oder zugunsten von Menschen mit Seh- und Lesebehinde-

rungen an. 

Zur Art. 37 Abs. 7 – Rechte der ausübenden Künstlerinnen 

Um die neue Schrankenbestimmung nach Art. 26c– wie von der Richtlinie vorgesehen 

– auch auf die verwandten Schutzrechte anwenden zu können, ist ein entsprechender 

Vorbehalt erforderlich. 

Zu Art. 39 Abs. 3 – Rechte der Produzentinnen von Tonträgern 

Um die neue Schrankenbestimmung nach Art. 26c– wie von der Richtlinie vorgesehen 

– auch auf die Rechte der Produzentinnen von Tonträgern anwenden zu können, ist ein 

entsprechender Vorbehalt erforderlich.  

Zu Art. 40 Abs. 3 – Rechte der Filmproduzentinnen 

Um die neue Schrankenbestimmung nach Art. 26c auch – wie von der Richtlinie vorge-

sehen – auch auf die Rechte der Filmproduzentinnen anwenden zu können, ist ein ent-

sprechender Vorbehalt erforderlich.  

Zu Art. 42 Abs. 1 und 2 – Rechte der Sendeunternehmen 

Die bestehende Bestimmung wird nun zu Abs. 1. Die Ergänzung von Abs. 2 ist erforder-

lich, um den Vorgaben der Richtlinie nachzukommen.  
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Zu Art. 44a Abs. 5 – Schutz technischer Massnahmen 

Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie ordnet die teilweise Anwendung des Art. 6 Abs. 4 der Richt-

linie 2001/29/EG auf die Ausnahme zugunsten von Menschen mit Seh- oder Lesebe-

hinderungen ausdrücklich an und weitet – durch die Nichtübernahme der Einschrän-

kung des 4. Unterabsatzes des Art. 6 Abs. 4 – den Anwendungsbereich insofern erheb-

lich aus, als die Berechtigung zum Zugang zu Werken und sonstigen Schutzgegenstän-

den im Rahmen der Ausnahme auch auf solche Werke und sonstige Schutzgegenstän-

de Anwendung findet, die der Öffentlichkeit interaktiv, also insbesondere über das 

Internet, zugänglich gemacht werden. Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie lässt den Mitglied-

staaten den Spielraum des Art. 6 Abs. 4 der Richtlinie 2001/29/EG nicht und ist explizit 

umzusetzen.  

5. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Die Vorlage wirft keine verfassungsmässigen Fragen auf. 
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6. REGIERUNGSVORLAGE 

Gesetz 
vom ……. 

über die Abänderung des Urheberrechtsgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. Mai 1999 über das Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), LGBl. 1999 Nr. 160, in der geltenden 

Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 26c 

Verwendung durch Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen und anderen 

Behinderungen  

1) Ein Werk darf in einer für Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen 

und anderen Behinderungen zugänglichen Form vervielfältigt werden, soweit 

diesen Personen die sinnliche Wahrnehmung des Werks in seiner bereits veröf-

fentlichten Form nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen möglich ist. 
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2) Solche Werkexemplare dürfen nur für den Gebrauch durch Menschen 

mit Seh- oder Lesebehinderungen und anderen Behinderungen und ohne Ge-

winnzweck hergestellt und in Verkehr gebracht werden. 

3) Seh- oder lesebehindert sind Menschen, die: 

a) blind sind; 

b) an einer nicht ausgleichbaren Sehbehinderung, einer Wahrnehmungsstö-

rung oder Lesebehinderung leiden, aufgrund der sie nicht in der Lage sind, 

Druckwerke in im Wesentlichen gleicher Weise wie ein Mensch ohne eine 

solche Beeinträchtigung zu lesen; oder 

c) aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, ein Buch 

zu halten oder handzuhaben oder ihre Augen in dem Umfang zu fokussie-

ren oder zu bewegen, wie es für das Lesen normalerweise erforderlich wä-

re. 

4) Befugte Stellen für Seh- und Lesebehinderungen sind Organisationen, 

die auf Grundlage einer staatlichen Anerkennung, Befugnis oder finanziellen Un-

terstützung für Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen Ausbildung, Schu-

lung und adaptiven Lese- oder Informationszugang auf gemeinnütziger Basis be-

reitstellen, sowie öffentliche Einrichtungen oder gemeinnützige Organisationen, 

die als eine ihrer Kerntätigkeiten, institutionellen Aufgaben oder als Teil ihrer im 

Gemeinwohl liegenden Aufgaben Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen 

diese Dienste anbieten. 

5) Ein Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format ist ein Verviel-

fältigungsstück eines Werkes: 

a) das einem seh- oder lesebehinderten Menschen den Zugang zu dem Werk 

ermöglicht, einschliesslich eines genauso leichten und komfortablen Zu-
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gangs wie ihn ein Mensch ohne eine Behinderung der Seh- oder Lesefähig-

keit hat; und 

b) bei dem das vervielfältigte Werk davor in Form eines Buches, einer Zeitung, 

einer Zeitschrift, eines Magazins oder eines anderen Schriftstücks, einer 

Notation einschliesslich von Notenblättern, und zugehöriger Illustrationen 

in einer beliebigen Medienform, auch in Audioformat wie Hörbüchern, und 

in digitaler Form veröffentlicht oder anderweitig rechtmässig öffentlich zu-

gänglich gemacht wurde. 

6) Seh- oder lesebehinderte Menschen und in deren Namen handelnde 

Personen dürfen ein Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format zur 

ausschliesslichen Nutzung durch die seh- oder lesebehinderte Person herstellen, 

wenn diese rechtmässigen Zugang zu dem Werk hat. 

7) Befugte Stellen für Seh- und Lesebehinderungen dürfen: 

a) ein Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format herstellen, wenn 

sie rechtmässigen Zugang zu dem Werk haben; und 

b) ein Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format zugunsten von 

Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen und anderen befugten Stellen 

für Seh- und Lesebehinderungen, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Inland 

oder in einem anderen EWR-Mitgliedsstaat haben, in gemeinnütziger Wei-

se verbreiten, durch Rundfunk senden, der Öffentlichkeit zur Verfügung 

stellen, nach Art. 17 Bst. c öffentlich wiedergeben und zu öffentlichen Vor-

trägen, Aufführungen und Vorführungen nutzen und über Staatsverträge 

oder Gegenseitigkeitserklärungen Gegenrecht gehalten wird; 
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8) Befugte Stellen für Seh- und Lesebehinderungen, die nach Abs. 5 Bst. b 

grenzüberschreitende Handlungen vornehmen, haben Verfahren festzulegen und 

zu befolgen, die sicherstellen, dass:  

a) es sich bei den Menschen, die in den Genuss ihrer Dienste kommen, um 

Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen handelt, und nur solchen 

Menschen oder anderen befugten Stellen für Seh- und Lesebehinderungen 

Vervielfältigungen von Werken zugänglich gemacht werden; 

b) der unbefugten Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung, öffentlichen Zur-

verfügungstellung, öffentlichen Wiedergabe nach Art. 17 Bst. c, Nutzung zu 

Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen durch geeignete Schritte ent-

gegengewirkt wird; 

c) die für die Handhabung der Werke und der Vervielfältigungsstücke in ei-

nem barrierefreien Format erforderliche Sorgfalt angewandt wird und dar-

über Aufzeichnungen geführt werden; sowie 

d) Informationen darüber, wie sie den Verpflichtungen nach den Bst. a bis c 

nachkommen soweit zweckmässig auf ihrer Internetseite oder über sonsti-

ge Online- oder Offline-Kanäle veröffentlicht und auf dem neuesten Stand 

gehalten werden. 

9) Befugte Stellen für Seh- und Lesebehinderungen im Sinn des Abs. 8 ha-

ben seh- oder lesebehinderten Menschen und anderen befugten Stellen für Seh- 

und Lesebehinderungen mit Wohnsitz oder Sitz im Inland, in einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat sowie Rechtsinhaberinnen auf Anfrage Auskunft in barriere-

freier Form zu erteilen über: 

a) die Liste der Werke, von denen sie Vervielfältigungsstücke in einem barrie-

refreien Format besitzen; 

b) die Formate, über die sie für diese Werke verfügen; sowie 
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c) die Namen und Kontaktangaben der befugten Stellen für Seh- und Lesebe-

hinderungen, mit denen sie Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien 

Format grenzüberschreitend austauschen. 

10) Für die Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung, öffentliche Zurverfü-

gungstellung, öffentliche Verbreitung nach Art. 17 Bst. c sowie Nutzung zu Vor-

trägen, Aufführungen und Vorführungen durch eine befugte Stelle für Seh- und 

Lesebehinderungen mit Sitz im Inland steht der Urheberin ein Anspruch auf ei-

nen finanziellen Ausgleich zu. Bei der Bestimmung der Höhe des Ausgleichs ist 

den besonderen Umständen des Einzelfalls und der Tatsache, dass die Tätigkei-

ten befugter Stellen für Seh- und Lesebehinderungen keinen Erwerbszweck ha-

ben, ebenso Rechnung zu tragen wie den mit dieser Bestimmung verfolgten im 

Gemeinwohl liegenden Zielen, den Interessen der Menschen mit Seh- oder Lese-

behinderungen, dem eventuellen Schaden für Urheberinnen und der Notwen-

digkeit, die grenzüberschreitende Verbreitung von Vervielfältigungsstücken in 

barrierefreien Formaten sicherzustellen. Dieser Anspruch kann nur von einer in 

Liechtenstein zugelassenen Verwertungsgesellschaft nach Art. 64 ff. Verwer-

tungsgesellschaftengesetz geltend gemacht werden. 

11) Die Bestimmungen nach Abs. 7 und 8 können vertraglich nicht abbe-

dungen werden. 

12) Für Menschen mit anderen Behinderungen, die einen Zugang zu Wer-

ken in vergleichbarer Weise erschweren, gelten Abs. 4, Abs. 5 Bst. a und Abs. 6 

bis 11 ohne die in Abs. 7 Bst. b vorgesehenen Beschränkungen auf bestimmte 

Staaten sinngemäss. 
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Art. 37 Abs. 7 

7) Art. 26c bleibt vorbehalten. 

Art. 39 Abs. 3 

3) Art. 26c bleibt vorbehalten. 

Art. 40 Abs. 3 

3) Art. 26c bleibt vorbehalten. 

Art. 42 Abs. 2 (neu) 

2) Art. 26c bleibt vorbehalten. 

Art. 44a Abs. 5 

5) Abs. 4 gilt mit Ausnahme des Anwendungsfalls des Art. 26c nicht, soweit 

Werke und andere Schutzobjekte der Öffentlichkeit auf Grund einer vertragli-

chen Vereinbarung in einer Weise zugänglich gemacht werden, dass sie Mitglie-

dern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind. 

II.  

Übergangsbestimmungen 

Dieses Gesetz ist auf erlaubte Nutzungen nach Art. 26c, 37 Abs. 7, 39 Abs. 

3, 40 Abs. 3 und 42 Abs. 2, mit denen ab Inkrafttreten des Gesetzes begonnen 

wurde bzw. gewährt wurden, anzuwenden. 
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III. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1564 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2017 über bestimmte 

zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwand-

te Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten 

blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen und zur Än-

derung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 

Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. 

IV. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss Nr. …/2019 des Gemein-

samen EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 

2017/1564 in Kraft.



RICHTLINIEN 

RICHTLINIE (EU) 2017/1564 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. September 2017 

über bestimmte zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch 
verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, 
sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen und zur Änderung der Richtlinie 
2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 

Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Rechtsakte der Union auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte gewährleisten Rechtssi­
cherheit und ein hohes Schutzniveau für die Rechteinhaber und bilden einen harmonisierten Rechtsrahmen. 
Dieser Rahmen trägt zum ordnungsgemäßen Funktionieren des Binnenmarkts bei und fördert die Innovation, die 
Kreativität, Investitionen und die Produktion neuer Inhalte, und das auch im digitalen Umfeld. Außerdem dient er 
der Förderung des Zugangs zu Wissen und Kultur, indem er den Schutz von Werken und anderen Schutzge­
genständen gewährleistet und Ausnahmen oder Beschränkungen, die im öffentlichen Interesse liegen, zulässt. 
Dabei sollte ein angemessener Rechts- und Interessenausgleich zwischen Rechteinhabern und Nutzern gewahrt 
werden. 

(2)  Die Rechte der Rechteinhaber auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte sind durch die 
Richtlinien 96/9/EG (3), 2001/29/EG (4), 2006/115/EG (5) und 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (6) harmonisiert worden. Diese Richtlinien zusammen mit der Richtlinie 2012/28/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates (7) enthalten eine erschöpfende Liste von Ausnahmen und Beschränkungen von diesen 
Rechten, die es unter bestimmten Voraussetzungen und zur Erreichung bestimmter politischer Ziele erlauben, 
Inhalte ohne Zustimmung des Rechteinhabers zu nutzen. 

(3)  Blinde, sehbehinderte oder anderweitig lesebehinderte Personen stoßen noch immer auf viele Hindernisse beim 
Zugang zu Büchern und anderem gedrucktem Material, die urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte 
geschützt sind. Unter Berücksichtigung der Rechte blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter 
Personen, wie sie in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) und dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (im Folgenden 
„UNCRPD“) anerkannt sind, sollten Maßnahmen getroffen werden, um die Verfügbarkeit von Büchern und 
anderem gedrucktem Material in barrierefreien Formaten zu steigern und ihren Verkehr im Binnenmarkt zu 
verbessern. 
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(4)  Der Vertrag von Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs für blinde, sehbehinderte oder anderweitig 
lesebehinderte Personen zu veröffentlichten Werken (im Folgenden „Vertrag von Marrakesch“) wurde am 30. April 
2014 im Namen der Union unterzeichnet (1). Mit ihm soll die Verfügbarkeit und der grenzüberschreitende 
Austausch bestimmter Werke und sonstiger Schutzgegenstände in barrierefreien Formaten für blinde, 
sehbehinderte oder anderweitig lesebehinderte Personen verbessert werden. Der Vertrag von Marrakesch 
verpflichtet die Vertragsparteien, Ausnahmen oder Beschränkungen von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten für die Herstellung und Verbreitung von Vervielfältigungsstücken bestimmter Werke und sonstiger 
Schutzgegenstände in barrierefreien Formaten und für den grenzüberschreitenden Austausch solcher Vervielfälti­
gungsstücke vorzusehen. Der Abschluss des Vertrags von Marrakesch durch die Union macht eine Anpassung des 
Unionsrechts insofern erforderlich, als eine verbindliche und harmonisierte Ausnahme für die von diesem Vertrag 
erfassten Nutzungsformen, Werke und Begünstigten festgelegt werden muss. 

(5)  Nach dem Gutachten A-3/15 des Gerichtshofs der Europäischen Union (2) müssen die vom Vertrag von 
Marrakesch vorgesehenen Ausnahmen oder Beschränkungen von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten 
für die Herstellung und Verbreitung von Vervielfältigungsstücken bestimmter Werke und sonstiger Schutzge­
genstände in barrierefreien Formaten im Rahmen des durch die Richtlinie 2001/29/EG harmonisierten Bereichs 
umgesetzt werden. 

(6)  Mit der vorliegenden Richtlinie werden die Verpflichtungen, denen die Union aufgrund des Vertrags von 
Marrakesch nachkommen muss, in harmonisierter Weise umgesetzt, damit sichergestellt ist, dass die 
entsprechenden Maßnahmen im gesamten Binnenmarkt einheitlich angewandt werden. Diese Richtlinie sollte 
daher eine verbindliche Ausnahme von jenen Rechten festlegen, die durch Unionsrecht harmonisiert worden sind 
und für die Nutzungsformen und Werke von Bedeutung sind, die vom Vertrag von Marrakesch erfasst werden. Zu 
diesen Rechten gehören insbesondere das Vervielfältigungsrecht, das Recht der öffentlichen Wiedergabe, das Recht 
der öffentlichen Zugänglichmachung, das Verbreitungsrecht und das Verleihrecht gemäß den Richtlinien 
2001/29/EG, 2006/115/EG und 2009/24/EG sowie die entsprechenden Rechte gemäß der Richtlinie 96/9/EG. Da 
die nach dem Vertrag von Marrakesch erforderlichen Ausnahmen oder Beschränkungen sich auch auf Werke in 
Audioform wie Hörbücher erstrecken, sollte die in dieser Richtlinie vorgesehene verbindliche Ausnahme auch für 
verwandte Schutzrechte gelten. 

(7)  Diese Richtlinie betrifft Personen, die blind sind, Personen, die eine Sehbehinderung haben, die nicht so weit 
ausgeglichen werden kann, dass ihre Sehfähigkeit im Wesentlichen der einer Person ohne eine solche 
Beeinträchtigung entspricht, Personen, die unter einer Wahrnehmungsstörung oder Lesebehinderung, darunter 
auch Dyslexie, oder unter einer anderen Lernbehinderung leiden, derentwegen sie Druckwerke nicht in gleicher 
Weise wie Personen ohne eine solche Behinderung lesen können, und Personen, die aufgrund einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage sind, ein Buch zu halten oder zu handhaben oder ihre Augen in dem Umfang zu 
fokussieren oder zu bewegen, wie es für das Lesen normalerweise erforderlich wäre, sodass diese Personen als 
Folge solcher Beeinträchtigungen oder Behinderungen Druckwerke im Wesentlichen nicht in demselben Maße 
lesen können wie Personen ohne solche Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Das Ziel dieser Richtlinie ist 
daher die Verbesserung der Verfügbarkeit von Büchern, auch von E-Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen 
und anderen Schriftstücken, Notationen einschließlich Notenblättern, und anderem gedrucktem Material, auch in 
Audioform, sowohl digital wie auch analog, online oder offline, in Formaten, die diese Werke und anderen 
Schutzgegenstände für solche Personen im Wesentlichen in gleicher Weise wie für Personen ohne eine solche 
Beeinträchtigung oder Behinderung zugänglich machen. Zu den barrierefreien Formaten gehören beispielsweise 
Braille-Schrift, Großdruck, angepasste E-Bücher, Hörbücher und Hörfunksendungen. 

(8)  Die in dieser Richtlinie vorgesehene verbindliche Ausnahme sollte das Vervielfältigungsrecht insoweit 
beschränken, als sie jede Handlung erlauben sollte, die notwendig ist, um ein Werk oder einen sonstigen Schutzge­
genstand derart zu verändern, umzuwandeln oder anzupassen, dass ein Vervielfältigungsstück in einem 
barrierefreien Format erstellt wird, die begünstigten Personen den Zugang zu diesem Werk oder sonstigen 
Schutzgegenstand ermöglicht. Dazu gehört auch, dass in einem Vervielfältigungsstück die notwendigen Mittel 
bereitgestellt werden, um in einem barrierefreien Format durch Informationen zu navigieren. Dazu gehören auch 
Änderungen, die unter Umständen in Fällen erforderlich sind, in denen das Format eines Werkes oder sonstigen 
Schutzgegenstands bereits für bestimmte begünstigte Personen barrierefrei ist, aber möglicherweise nicht für 
andere begünstigte Personen wegen unterschiedlicher Beeinträchtigungen oder Behinderungen oder ihres 
unterschiedlichen Grades. 

(9)  Die in dieser Richtlinie festgelegten zulässigen Nutzungsformen sollten das Erstellen von Vervielfältigungsstücken 
in einem barrierefreien Format entweder durch begünstigte Personen oder durch deren Bedürfnissen dienende 
befugte Stellen einschließen — gleichgültig ob diese befugten Stellen öffentliche oder private Organisationen sind, 
insbesondere Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und andere gemeinnützige Organisationen —, die Personen mit 
einer Lesebehinderung Dienste als eine ihrer Kerntätigkeiten, institutionellen Verpflichtungen oder als eine ihrer 
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im Gemeinwohl liegenden Aufgaben anbieten. Die in dieser Richtlinie festgelegten Nutzungsformen sollten auch 
das Erstellen von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format zur ausschließlichen Nutzung durch 
begünstigte Personen einschließen, wenn das durch eine natürliche Person erfolgt, die im Namen einer 
begünstigten Person handelt oder der begünstigten Person beim Erstellen derartiger Vervielfältigungsstücke 
Hilfestellung leistet. Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format sollten nur von Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen erstellt werden, zu denen begünstigte Personen und befugte Stellen rechtmäßigen Zugang 
haben. Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass jede Vertragsbestimmung, durch die die Anwendung der 
Ausnahme in irgendeiner Weise verhindert oder beschränkt werden soll, rechtlich unwirksam ist. 

(10)  Die in dieser Richtlinie vorgesehene Ausnahme sollte es befugten Stellen erlauben, Vervielfältigungsstücke der 
unter diese Richtlinie fallenden Werke und sonstigen Schutzgegenstände in barrierefreien Formaten zu erstellen 
und online wie offline in der Union zu verbreiten. Mit dieser Richtlinie sollten befugte Stellen nicht verpflichtet 
werden, solche Vervielfältigungsstücke zu erstellen und zu verbreiten. 

(11)  Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format, die in einem Mitgliedstaat erstellt werden, sollten in allen 
Mitgliedstaaten erhältlich sein, um ihre größere Verfügbarkeit im Binnenmarkt sicherzustellen. Dadurch wäre es 
möglich, die Nachfrage nach Doppelarbeit bei der Herstellung von Vervielfältigungsstücken desselben Werks oder 
Schutzgegenstands in einem barrierefreien Format innerhalb der Union zu verringern, und somit Einsparungen 
und Effizienzgewinne zu erzielen. Diese Richtlinie sollte daher gewährleisten, dass von befugten Stellen erstellte 
Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format, die in einem Mitgliedstaat erstellt werden, in allen anderen 
Mitgliedstaaten verkehren können und begünstigten Personen und befugten Stellen in der gesamten Union 
zugänglich sind. Um einen solchen grenzüberschreitenden Austausch zu fördern und die gegenseitige 
Identifizierung und die Zusammenarbeit der befugten Stellen zu erleichtern, sollte der freiwillige Austausch von 
Informationen über die Namen und Kontaktdaten von in der Union ansässigen befugten Stellen, einschließlich 
Internetseiten, soweit verfügbar, gefördert werden. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb die Informationen, die sie 
von befugten Stellen erhalten, der Kommission zur Verfügung stellen. Das sollte nicht bedeuten, dass die 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind zu überprüfen, ob diese Informationen vollständig und richtig sind oder ob sie 
mit den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie vereinbar sind. Die Kommission sollte 
diese Informationen in einer zentralen Abrufstelle für Informationen auf Unionsebene online zur Verfügung 
stellen. Auch würden hierdurch befugte Stellen sowie begünstigte Personen und Rechteinhaber dabei unterstützt, 
Kontakt mit befugten Stellen aufzunehmen, um gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie und der Verordnung  
(EU) 2017/1563 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) weitere Informationen zu erhalten. Die 
vorstehend genannte zentrale Abrufstelle für Informationen sollte den Informationszugangspunkt ergänzen, der 
durch das Internationale Büro der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) gemäß dem Vertrag von 
Marrakesch eingerichtet wurde, und zum Ziel haben, die Identifizierung befugter Stellen und die Zusammenarbeit 
zwischen ihnen auf internationaler Ebene zu erleichtern. 

(12)  Um die Verfügbarkeit von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format zu verbessern und die nicht 
genehmigte Verbreitung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zu verhindern, sollten befugte Stellen, 
die sich mit der Verbreitung, der öffentlichen Wiedergabe oder öffentlichen Zugänglichmachung von Vervielfälti­
gungsstücken in einem barrierefreien Format befassen, bestimmten Verpflichtungen nachkommen. 

(13)  Die Anforderungen für die Zulassung und die Anerkennung, die die Mitgliedstaaten an befugte Stellen richten 
können, wie etwa diejenigen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen allgemeiner Art für 
begünstigte Personen, sollten nicht zur Folge haben, dass Stellen, die befugte Stellen im Sinne dieser Richtlinie 
sind, daran gehindert werden, die nach dieser Richtlinie zulässigen Nutzungshandlungen vorzunehmen. 

(14) Angesichts der besonderen Art der in dieser Richtlinie vorgesehenen Ausnahme, ihres spezifischen Geltungs­
bereichs und der Notwendigkeit, Rechtssicherheit für ihre Begünstigten zu schaffen, sollte den Mitgliedstaaten 
nicht erlaubt werden, die Anwendung der Ausnahme an zusätzliche, nicht in dieser Richtlinie festgelegte 
Anforderungen zu knüpfen, wie z. B. eine vorherige Prüfung, ob gewerbliche Vervielfältigungsstücke von Werken 
in einem barrierefreien Format verfügbar sind. Den Mitgliedstaaten sollte lediglich erlaubt werden, Ausgleichsre­
gelungen für zulässige Formen der Nutzung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen durch befugte 
Stellen vorzusehen. Um eine Belastung begünstigter Personen zu vermeiden, Hindernisse für die grenzüber­
schreitende Verbreitung von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format und übermäßige 
Anforderungen an befugte Stellen zu verhindern, ist es wichtig, dass die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, solche 
Ausgleichsregelungen vorzusehen, begrenzt wird. Folgerichtig sollten Ausgleichsregelungen keine Zahlungen 
durch begünstigte Personen erfordern. Sie sollten nur für Nutzungsformen durch befugte Stellen gelten, die ihren 
Sitz im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats haben, der eine solche Regelung vorsieht, und sie sollten keine Zahlungen 
durch befugte Stellen erfordern, die ihren Sitz in anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern haben, die Vertrags­
parteien des Vertrags von Marrakesch sind. Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass durch solche Ausgleich­
regelungen der grenzüberschreitende Austausch von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format 
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keinen belastenderen Anforderungen unterliegt als in Situationen ohne grenzüberschreitendes Element, auch was 
die Form und die mögliche Höhe des Ausgleichs angeht. Bei der Bestimmung der Höhe des Ausgleichs sollte 
sowohl der Tatsache, dass die Tätigkeiten befugter Stellen keinen Erwerbszweck haben, gebührend Rechnung 
getragen werden als auch den durch diese Richtlinie verfolgten im Gemeinwohl liegenden Zielen, den Interessen 
der von der Ausnahme begünstigten Personen, dem eventuellen Schaden für Rechteinhaber und der 
Notwendigkeit, die grenzüberschreitende Verbreitung von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format 
sicherzustellen. Auch die besonderen Umstände eines jeden Falls, die sich aus der Erstellung eines konkreten 
Vervielfältigungsstücks in einem barrierefreien Format ergeben, sollten berücksichtigt werden. Wenn einem 
Rechteinhaber nur ein geringfügiger Schaden entstünde, sollte sich keine Verpflichtung zur Zahlung eines 
Ausgleichs ergeben. 

(15)  Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie 
unter Wahrung der Grundrechte, unter anderem des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens und des 
Rechts auf Schutz personenbezogener Daten nach den Artikeln 7 und 8 der Charta, erfolgt, und es ist zwingend 
erforderlich, dass jede derartige Verarbeitung auch den Richtlinien 95/46/EG (1) und 2002/58/EG (2) des 
Europäischen Parlaments und des Rates entspricht, die die Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, wie sie 
von befugten Stellen im Rahmen der vorliegenden Richtlinie und unter der Aufsicht der zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, insbesondere der von den Mitgliedstaaten benannten unabhängigen öffentlichen Stellen, 
durchgeführt werden kann. 

(16)  Das UNCRPD, dessen Vertragspartei die Union ist, gewährleistet für Menschen mit Behinderungen das Recht auf 
Zugang zu Informationen und Bildung sowie das Recht auf gleichberechtigte Teilnahme am kulturellen, 
wirtschaftlichen und sozialen Leben. Das UNCRPD verpflichtet die Vertragsparteien des Übereinkommens, alle 
geeigneten Schritte im Einklang mit dem Völkerrecht zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Gesetze zum 
Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den 
Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem Material darstellen. 

(17)  Gemäß der Charta ist jegliche Art der Diskriminierung — auch aufgrund einer Behinderung — verboten und 
wird der Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, 
ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft von der Union 
anerkannt und geachtet. 

(18)  Mit dem Erlass dieser Richtlinie will die Union dafür sorgen, dass begünstigte Personen im gesamten Binnenmarkt 
Zugang zu Büchern und anderem gedruckten Material in einem barrierefreien Format haben. Diese Richtlinie ist 
dementsprechend ein wesentlicher erster Schritt, um den Zugang behinderter Menschen zu solchen Werken zu 
verbessern. 

(19)  Die Kommission sollte die Verfügbarkeit von anderen, nicht unter diese Richtlinie fallenden Werken und 
sonstigen Schutzgegenständen in barrierefreiem Format sowie die Verfügbarkeit von Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen in barrierefreiem Format für Personen mit anderen Behinderungen beurteilen. Es ist wichtig, 
dass die Kommission die Lage genau verfolgt. Auf der Grundlage eines Berichts der Kommission könnten 
nötigenfalls Änderungen des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie ins Auge gefasst werden. 

(20)  Den Mitgliedstaaten sollte es erlaubt sein, in Fällen, die nicht unter die vorliegende Richtlinie fallen, weiterhin 
gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2001/29/EG eine Ausnahme oder Beschränkung zugunsten 
von Menschen mit Behinderungen vorzusehen, insbesondere für nicht unter diese Richtlinie fallende Werke, 
sonstige Schutzgegenstände und Behinderungen. Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, 
Ausnahmen und Beschränkungen von Rechten vorzusehen, die nicht im Urheberrechtsrahmen der Union 
harmonisiert sind. 

(21)  Die vorliegende Richtlinie wahrt die Grundrechte und beachtet die Grundsätze, die insbesondere mit der Charta 
und dem UNCRPD anerkannt wurden. Diese Richtlinie sollte im Einklang mit diesen Rechten und Grundsätzen 
ausgelegt und angewandt werden. 

(22)  Aus dem Vertrag von Marrakesch ergeben sich gewisse Verpflichtungen in Bezug auf den Austausch von 
Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format zwischen der Union und Drittländern, die Vertrags­
parteien sind. Die von der Union ergriffenen Maßnahmen zur Erfüllung dieser Verpflichtungen sind in der 
Verordnung (EU) 2017/1563 enthalten, die zusammen mit dieser Richtlinie zu lesen sein sollte. 
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(1) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). Diese Richtlinie wird mit 
Wirkung vom 25. Mai 2018 durch die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1) aufgehoben und ersetzt. 

(2) Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation)  
(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 



(23)  Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Verbesserung des Zugangs blinder, sehbehinderter oder anderweitig 
lesebehinderter Personen zu urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützten Werken und 
sonstigen Schutzgegenständen in der Union, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, 
sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(24)  Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der Mitgliedstaaten und der 
Kommission zu erläuternden Dokumenten (1) haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen 
zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen 
der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 
Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Für diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger 
Dokumente für gerechtfertigt — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie zielt auf die weitere Harmonisierung des Unionsrechts auf dem Gebiet der Urheberrechte und 
verwandten Schutzrechte im Rahmen des Binnenmarkts ab, indem Vorschriften für die Nutzung bestimmter Werke und 
sonstiger Schutzgegenstände ohne Zustimmung des Rechteinhabers zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig 
lesebehinderter Personen aufgestellt werden. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck  

1. „Werk oder sonstiger Schutzgegenstand“ ein Werk in Form eines Buches, einer Zeitung, einer Zeitschrift, eines 
Magazins oder anderen Schriftstücks, Notationen einschließlich Notenblättern, und zugehörige Illustrationen in jeder 
Medienform, auch in Audioformat wie Hörbüchern, und in digitaler Form, das urheberrechtlich oder durch 
verwandte Schutzrechte geschützt ist und das veröffentlicht oder anderweitig rechtmäßig öffentlich zugänglich 
gemacht wurde;  

2. „begünstigte Person“, unabhängig von weiteren Behinderungen, eine Person 

a)  die blind ist, 

b)  mit einer Sehbehinderung, die nicht so weit ausgeglichen werden kann, dass die Person über eine Sehfunktion 
verfügt, die der einer Person ohne eine solche Beeinträchtigung im Wesentlichen gleichwertig ist, und die 
infolgedessen nicht in der Lage ist, Druckwerke in im Wesentlichen gleicher Weise wie eine Person ohne eine 
solche Beeinträchtigung zu lesen, 

c)  mit einer Wahrnehmungsstörung oder Lesebehinderung, die infolgedessen nicht in der Lage ist, Druckwerke in im 
Wesentlichen gleicher Weise wie eine Person ohne eine solche Behinderung zu lesen, oder 

d)  die aus anderen Gründen, aufgrund einer körperlichen Behinderung, nicht in der Lage ist, ein Buch zu halten oder 
handzuhaben oder ihre Augen in dem Umfang zu fokussieren oder zu bewegen, wie es für das Lesen 
normalerweise erforderlich wäre;  

3. „Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format“ ein Vervielfältigungsstück eines Werkes oder sonstigen 
Schutzgegenstands in alternativer Weise oder alternativer Form, die einer begünstigten Person Zugang zu dem Werk 
oder sonstigen Schutzgegenstand gibt; darunter fallen auch Vervielfältigungsstücke, die es einer solchen Person 
ermöglichen, sich einen genauso leichten und komfortablen Zugang zu verschaffen wie eine Person ohne eine der in 
Nummer 2 genannten Beeinträchtigungen oder Behinderungen;  

4. „befugte Stelle“ eine Stelle, die von einem Mitgliedstaat befugt wurde, Ausbildung, Schulung und adaptiven Lese- oder 
Informationszugang für begünstigte Personen in gemeinnütziger Weise bereitzustellen, oder für diese Tätigkeiten vom 
Mitgliedstaat anerkannt wurde. Das umfasst auch öffentliche Einrichtungen oder gemeinnützige Organisationen, die 
als eine ihrer Kerntätigkeiten, institutionellen Aufgaben oder als Teil ihrer im Gemeinwohl liegenden Aufgaben 
begünstigten Personen dieselben Dienste anbieten. 
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(1) ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 



Artikel 3 

Zulässige Formen der Nutzung 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme vor, damit keine Genehmigung des Inhabers von Urheberrechten oder 
verwandten Schutzrechten an einem Werk oder sonstigen Schutzgegenstand gemäß den Artikeln 5 und 7 der Richtlinie 
96/9/EG, den Artikeln 2, 3 und 4 der Richtlinie 2001/29/EG, Artikel 1 Absatz 1, Artikel 8 Absätze 2 und 3 und 
Artikel 9 der Richtlinie 2006/115/EG und Artikel 4 der Richtlinie 2009/24/EG erforderlich ist für Handlungen, durch 
die 

a)  eine begünstigte Person oder eine in deren Namen handelnde Person ein Vervielfältigungsstück eines Werkes oder 
sonstigen Schutzgegenstands, zu dem die begünstigte Person rechtmäßigen Zugang hat, in einem barrierefreien 
Format und zur ausschließlichen Nutzung durch die begünstigte Person erstellt und 

b)  eine befugte Stelle ein Vervielfältigungsstück eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands, zu dem sie 
rechtmäßigen Zugang hat, in einem barrierefreien Format erstellt oder ein Vervielfältigungsstück in einem 
barrierefreien Format zugunsten einer begünstigten Person oder einer anderen befugten Stelle zur ausschließlichen 
Nutzung durch eine begünstigte Person in gemeinnütziger Weise wiedergibt, zugänglich macht, verbreitet oder 
verleiht, 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass jedes Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format die 
Unversehrtheit des Werks oder sonstigen Schutzgegenstands wahrt, wobei die Änderungen, die erforderlich sind, damit 
das Werk oder der sonstige Schutzgegenstand in dem alternativen Format zugänglich gemacht werden kann, gebührend 
berücksichtigt werden. 

(3) Die in Absatz 1 genannte Ausnahme darf nur in bestimmten Sonderfällen angewandt werden, in denen die 
normale Verwertung des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt wird und die berechtigten 
Interessen des Rechteinhabers nicht ungebührlich verletzt werden. 

(4) Artikel 6 Absatz 4 Unterabsätze 1, 3 und 5 der Richtlinie 2001/29/EG finden auf die Ausnahme nach Absatz 1 
des vorliegenden Artikels Anwendung. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ausnahme nach Absatz 1 nicht per Vertrag umgangen werden kann. 

(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass nach dieser Richtlinie zulässige Nutzungshandlungen wenn sie durch 
eine befugte Stelle mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet vorgenommen werden, Ausgleichsregelungen innerhalb der durch 
diese Richtlinie vorgegebenen Grenzen unterliegen. 

Artikel 4 

Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format im Binnenmarkt 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass eine befugte Stelle mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet die in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b genannten Handlungen für eine begünstigte Person oder eine andere befugte Stelle mit Sitz in einem 
beliebigen Mitgliedstaat vornehmen kann. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass eine begünstigte Person oder eine 
befugte Stelle mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet ein Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format bei einer 
befugten Stelle mit Sitz in einem beliebigen Mitgliedstaat beziehen oder abrufen kann. 

Artikel 5 

Pflichten befugter Stellen 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine befugte Stelle mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet, die die in Artikel 4 
genannten Handlungen vornimmt, ihre eigenen Verfahren festlegt und befolgt, um sicherzustellen, dass sie 

a)  Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format nur an begünstigte Personen oder andere befugte Stellen 
verbreitet oder ihnen übermittelt oder zugänglich macht; 

b)  geeignete Schritte unternimmt, um der nicht genehmigten Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe oder 
öffentlichen Zugänglichmachung von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format entgegenzuwirken; 

c)  bei der Handhabung von Werken oder anderen Schutzgegenständen und deren Vervielfältigungsstücken in einem 
barrierefreien Format die gebotene Sorgfalt walten lässt und Aufzeichnungen hierüber führt; und 

d)  Informationen darüber, wie sie ihren unter den Buchstaben a bis c genannten Verpflichtungen nachkommt, soweit 
zweckmäßig auf ihrer Internetseite oder über sonstige Online- oder Offline-Kanäle veröffentlicht und auf dem 
neuesten Stand hält. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Unterabsatz 1 genannten Verfahren so festgelegt und befolgt werden, dass 
die Vorschriften in Artikel 7, die auf die Verarbeitung personenbezogener Daten begünstigter Personen anwendbar sind, 
in vollem Umfang beachtet werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine befugte Stelle mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet, die die in Artikel 4 
genannten Handlungen vornimmt, begünstigten Personen, anderen befugten Stellen oder Rechteinhabern auf Anfrage die 
folgenden Auskünfte in barrierefreier Form erteilt: 

a)  die Liste der Werke oder anderen Schutzgegenstände, von denen sie Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien 
Format besitzt, mit den verfügbaren Formaten; und 

b)  die Namen und Kontaktangaben der befugten Stellen, mit denen sie Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien 
Format gemäß Artikel 4 austauscht. 

Artikel 6 

Transparenz und Informationsaustausch 

(1) Die Mitgliedstaaten bestärken befugte Stellen mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet, die die in Artikel 4 dieser Richtlinie 
und den Artikeln 3 und 4 der Verordnung (EU) 2017/1563 genannten Handlungen vornehmen, darin, ihnen freiwillig 
ihre Namen und Kontaktdaten mitzuteilen. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die gemäß Absatz 1 erhaltenen Informationen mit. Die Kommission 
macht diese Informationen in einer zentralen Abrufstelle für Informationen online öffentlich zugänglich und hält sie auf 
dem aktuellen Stand. 

Artikel 7 

Schutz personenbezogener Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt gemäß den Richtlinien 95/46/EG und 
2002/58/EG. 

Artikel 8 

Änderung der Richtlinie 2001/29/EG 

Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2001/29/EG erhält folgende Fassung: 

„b)  für die Nutzung zugunsten behinderter Personen, wenn die Nutzung mit der Behinderung unmittelbar in 
Zusammenhang steht und nicht kommerzieller Art ist, soweit es die betreffende Behinderung erfordert und 
unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten aus der Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (*);  

(*) Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2017 über bestimmte 
zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter 
Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter 
Personen und zur Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 242 vom 20.9.2017, 
S. 6).“ 

Artikel 9 

Berichterstattung 

Bis zum 11. Oktober 2020 legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Verfügbarkeit auf dem Binnenmarkt von anderen als den in 
Artikel 2 Nummer 1 genannten Werken und sonstigen Schutzgegenständen in barrierefreien Formaten für begünstigte 
Personen und von Werken und sonstigen Schutzgegenständen für Personen mit anderen als den in Artikel 2 Nummer 2 
genannten Behinderungen vor. In dem Bericht werden Entwicklungen bei der einschlägigen Technologie berücksichtigt, 
und er enthält eine Bewertung der Angemessenheit einer Ausweitung des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie, um den 
Zugang zu anderen Arten von Werken und sonstigen Schutzgegenständen und den Zugang für Personen mit anderen 
Behinderungen als denjenigen, für die diese Richtlinie gilt, zu verbessern. 
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Artikel 10 

Überprüfung 

(1) Bis zum 11. Oktober 2023 führt die Kommission eine Bewertung dieser Richtlinie durch und legt die 
hauptsächlichen Ergebnisse in einem Bericht an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss sowie gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie vor. Die Bewertung umfasst eine 
Beurteilung der Auswirkungen von Ausgleichsregelungen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 Absatz 6 auf die 
Verfügbarkeit von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format für begünstigte Personen und auf ihren grenz­
überschreitenden Austausch. Die Kommission greift in ihrem Bericht die Ansichten einschlägiger Akteure der 
Zivilgesellschaft und nichtstaatlicher Organisationen auf, einschließlich Organisationen, die Menschen mit Behinderungen 
vertreten, und Organisationen, die ältere Menschen vertreten. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die erforderlichen Angaben zur Ausarbeitung des in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten Berichts und des in Artikel 9 genannten Berichts. 

(3) Hat ein Mitgliedstaat berechtigte Gründe zu der Annahme, dass die Umsetzung dieser Richtlinie beträchtliche 
negative Auswirkungen auf das kommerzielle Angebot von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen in einem 
barrierefreien Format für begünstigte Personen hat, so kann er die Kommission auf die Angelegenheit unter Beifügung 
aller einschlägigen Belege hinweisen. Die Kommission berücksichtigt diese Belege bei der Ausarbeitung des Berichts nach 
Absatz 1. 

Artikel 11 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser 
Richtlinie bis zum 11. Oktober 2018 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Vorschriften mit, die sie auf 
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 12 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 13 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 13. September 2017. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
A. TAJANI  

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. MAASIKAS   
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